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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 
110 Übungen der Bundeswehr 

Die Bundeswehr führt am 31.07.2018 und am 07.08.2018 von der 
Pionierkaserne zum Standortübungsplatz Hepberg eine Übung durch.  

Ersatzansprüche für evtl. Schäden durch die Bundeswehr sind 
über die Gemeinde bei der Bundeswehr-Dienstleistungszentrum In-
golstadt, Marlene-Dietrich-Str. 12, zu melden. 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntma-
chung (ggf. auch in abgelegenen Gemeindeteilen und Gehöften) und 
die Verständigung der Jagdberechtigten zu sorgen und auf die Fristen 
für die Anmeldung von Manöverschäden hinzuweisen. 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der 
übenden Truppen fernzuhalten. Die Bestimmungen über Räum- und 
Fundmunition und die einschlägigen Strafbestimmungen sind zu 
beachten. 

 
 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 
Verwaltungsgemeinschaft Pförring 

111 Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Verwal-
tungsgemeinschaft Pförring für das Haushaltsjahr 2018 

I. 

Auf Grund der Art. 8 Abs. 2 und 10 VGemO sowie Art. 40 Abs. 1 
KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt 
die Verwaltungsgemeinschaft Pförring folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben auf je 1.935.890,--  € 

und 

im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben auf je 2.735.000,--  € 

festgesetzt. 

§ 2 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden in Höhe von 2.670.000 Euro aufgenommen. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 

1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwal-
tungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlä-
gigen Bestimmungen auf die Mitglieder der Verwaltungsge-
meinschaft Pförring umgelegt werden soll (Verwaltungsumla-
ge), wird auf  1.088.140,--  € festgesetzt (Umlagesoll). 

Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Pför-
ring hatten am 30.06.2017 insgesamt 6.712 Einwohner. 

Für die Bemessung der Umlage im Verwaltungshaushalt nach 
der Einwohnerzahl wird der Betrag je Einwohner auf 162,12 € 
festgesetzt. 

2) Die Umlagen im Verwaltungshaushalt gemäß Verbandsrege-
lung werden auf 564.660,-- € festgesetzt. 

3) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögens-
haushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen 
Bestimmungen auf die Mitglieder der Verwaltungsgemein-
schaft Pförring umgelegt werden soll (Investitionsumlage), 
wird auf 60.000,--  € festgesetzt (Umlagesoll). 

Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Pför-
ring hatten am 30.06.2017 insgesamt 6.712 Einwohner. 

Für die Bemessung der Umlage im Vermögenshaushalt nach 
der Einwohnerzahl wird der Betrag je Einwohner auf 8,94 € 
festgesetzt. 

4) Die Investitionsumlagen gemäß Verbandsregelung werden auf 
5.000,-- € festgesetzt. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 300.000,--  € festge-
setzt. 

§ 6 

Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben 
und (oder) den Stellenplan beziehen, werden nicht aufgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft. 

 

Pförring, 23.07.2018 

Verwaltungsgemeinschaft Pförring 

gez. S a m m i l l e r , Gemeinschaftsvorsitzender 

 

II. 

Das Landratsamt Eichstätt hat als Rechtsaufsichtsbehörde die 
Haushaltssatzung geprüft. 

III. 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Tei-
le. 

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung 
und der Haushaltsplan eine Woche lang nach Bekanntgabe zur Ein-
sichtnahme bei der Verwaltungsgemeinschaft Pförring, Marktplatz 1, 
85104 Pförring, 1. Stock, Zimmer Nr. 1.2 bereit liegen. 

 

A M T S B L A T T  


